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1 VORBEMERKUNG 

Die Gemeinde Tiefenbach hat beschlossen, den rechtswirksamen Flächennutzungsplan und 
Landschaftsplan durch Deckblatt Nr. 22 fortzuschreiben. 
Die Gemeinde ist nach der Raumordnung der Region 13 – Landshut zuzuordnen und stellt 
raumordnerisch einen ländlichen Raum dar. Die Gemeinde ist dem Landkreis Landshut zu-
gehörig; Siedlungsschwerpunkte innerhalb des Gemeindegebietes sind der Hauptort Tiefen-
bach sowie der Ortsteil Ast. 
Der Änderungsbereich liegt im Nordwesten des Ortsteiles Zweikirchen. 

Lage im Raum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quelle: https://geoportal.bayern.de; verändert KomPlan; Darstellung nicht maßstäblich. 

Der Änderungsbereich erstreckt sich über eine Ehemalige Tagebaufläche. 
 
 
 

2 VERANLASSUNG 

Anlass für die Erstellung der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes und Land-
schaftsplanes durch Deckblatt Nr. 22 ist es, auf Antrag eines Investors auf einer im Außenbe-
reich liegenden Fläche ein Sondergebiet für regenerative Energienutzung zu ermöglichen. Der 
Änderungsbereich umfasst eine ehemalige Bentonit-Abbaufläche, die mittlerweile wiederver-
füllt wurde. 

Durch die Fortschreibung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes und Landschafts-
planes der Gemeinde Tiefenbach sollen hierfür die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben geschaffen werden. 

Im Parallelverfahren erfolgt die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
Grünordnungsplan “Freiflächenphotovoltaikanlage Zweikirchen“, dem weitere Informationen 
und Details entnommen werden können. 

Instruktionsgebiet 

Innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich die Flurstücke mit den Flurnummern 94, 
95 (Teilfläche), 98 (Teilfläche), 102 (Teilfläche), 108, 121, 122, 124, 128, 129 (Teilfläche) mit 
einer Fläche von 111.547 m². Alle aufgeführten Flurstücke befinden sich in der Gemarkung 
Münchsdorf. 

Lage Planungsgebiet 
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3 PLANUNGSVORGABEN 

3.1 Landesentwicklungsprogramm 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 01.01.2020 enthält als 
Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung fachübergreifende und rahmensetzende Ziele, 
die einerseits das querschnittsorientierte Zukunftskonzept zur räumlichen Ordnung und Ent-
wicklung Bayerns konkretisieren, andererseits Leitlinien darstellen, die im Zuge der Regio-
nalplanung konkretisiert werden. Ziel muss dabei stets die nachhaltige Entwicklung der Re-
gionen sein. 
Das aktuelle LEP ordnet die Gemeinde Tiefenbach nach den Gebietskategorien dem ländli-
chen Raum zu. 
Der Gemeinde Tiefenbach ist die gesetzliche Verpflichtung, Bauleitpläne an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen, bekannt. Da es sich bei diesen Zielen um verbindliche Vorgaben 
handelt, die eine abschließende Abwägung enthalten, sind sie somit üblicherweise einer wei-
teren Abwägung nicht zugänglich. 
Konkret ist zielbezogen Folgendes anzumerken: 
 
5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen 

 (G) Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig struk turierte, multifunk-
tionale und bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige 
Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der 

Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren Energien 
und nachwachsenden Rohstoffen sowie für den Erhalt der natürlichen Res-
sourcen und einer attrak tiven Kulturlandschaft und regionale Wirtschaftskreis-

läufe sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt werden. 

(G) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. 
Insbesondere hochwertige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen 

Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden. 

Es findet im Zuge der Planung nahezu keine Bodenversiegelung statt. Die Nutzung als Ex-
tensivgrünland ist in Zukunft möglich und die Flächen gehen der Landwirtschaft nicht dauer-
haft verloren. 
 
6.1  Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur 

(G) Die Energieversorgung soll durch den Um- und Ausbau der Energieinfra-
struk tur weiterhin sichergestellt werden. Hierzu gehören insbesondere 
- Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung, 

- Energienetze sowie 
- Energiespeicher. 

6.2.1  Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien 

(Z) Erneuerbare Energien sind verstärk t zu erschließen und zu nutzen 

6.2.3  Photovoltaik 
(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten 

Standorten realisiert werden 

Dem Ziel, die Nutzung erneuerbarer Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen, kann 
mit dieser Planung uneingeschränkt Rechnung getragen werden. 
 
7.1.3  Erhalt freier Landschaftsbereiche 

(G) Freileitungen, Windkraftanlagen und andere weithin sichtbare Bauwerke 

sollen insbesondere nicht in schutzwürdigen Tälern und auf landschaftsprä-
genden Geländerücken errichtet werden 

Bei der betroffenen Fläche handelt es sich um einen Landschaftsbereich, der aufgrund der 
topografischen Verhältnisse und der umgebenden Waldflächen nur vom Gegenhang im Sü-
den, von der Kreisstraße LA 27 (Hachelstuhler Straße), eine Fernwirkung besitzt. Aus dem 
Siedlungsbereich Zweikirchen bestehen nur an wenigen Standorten überhaupt Blickbezie-
hungen zum künftigen Solarfeld. Auf die im Anhang zur Begründung befindliche Sichtbar-
keitsanalyse wird im Detail verwiesen. 
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3.2 Regionalplan 

Für den Betrachtungsraum werden im Regionalplan keine relevanten Aussagen getroffen. 
 
 

3.3 Arten- und Biotopschutzprogramm 

Der Änderungsbereich wird dem Unterbayerischen Hügelland zugeordnet und liegt in der na-
turräumlichen Haupteinheit 060 Isar-Inn-Hügelland und darin wiederum in der Untereinheit 
060 A Tertiärhügelland zwischen Isar und Inn. 
Für den Änderungsbereich werden keine Ziele definiert. 
 
 

3.4 Biotopkartierung 

Der Änderungsbereich  wird im Osten und Süden von nachfolgend beschriebenen Biotopen 
tangiert: 
7538-0082-002 (Baumhecken an der "Sandbuckelleite" nordwestlich Zweikirchen): 
 Hecken, naturnah (100 %). 
7538-0083-003 (Feuchtwald im "Moosloh" westlich Zweikirchen): 
 Sonstiger Feuchtwald (inkl. degenerierte Moorstandorte) (85 %), 
 Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan (10 %); Großseggenried 

(5 %). 
 
 

3.5 Artenschutzkartierung 

Bisher sind keine Artnachweise der Artenschutzkartierung (ASK) für den Änderungsbereich 
bekannt. 
Es fanden keine faunistischen Kartierungen im Zuge des vorliegenden Planaufstellungsver-
fahrens zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange statt. 
Aufgrund der standörtlichen Bedingungen des Planungsbereiches selbst, der ausschließlich 
landwirtschaftlich genutzt ist, wird insgesamt davon ausgegangen, dass keine Verbotstatbe-
stände gemäß § 44 Abs.1 BNatSchG vorliegen. 
Für die Bestände der Biotopbereiche im Umfeld wird nicht von Beeinträchtigungen durch das 
vorliegende Projekt ausgegangen, zumal im Regelbetrieb der Anlage mit keinerlei Störungen 
zu rechnen ist. Auch die baubedingten Auswirkungen erscheinen untergeordnet zu betrach-
ten, da die anvisierte Bauphase zeitlich eng begrenzt ist. 
 
 

3.6 Schutzgebiete 

Es sind keine Schutzgebiete ausgewiesen. 
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4 VERKEHR 

Bahnanlagen 

Im Gemeindegebiet befinden sich keine Bahnanlagen. 

Straßenverkehr 

Die verkehrliche Erschließung der zwei Teilflächen SO 1 und SO 2 erfolgt über den öffentlich 
gewidmeten Flurweg (Fl.-Nr. 102, Hopfenfeld) und den Ausbau einer jeweils untergeordne-
ten Stichverbindung in den Anlagenbereich selbst. 
Die Teilfläche SO 3 wird über die Landshuter Straße und im Weiteren über die öffentlich ge-
widmeten Feldwege mit den Fl.-Nrn. 135 und 129 angefahren. 
Das Sondergebiet ist somit für den motorisierten Verkehr erreichbar, sonstige Ausbaumaß-
nahmen der vorhandenen Erschließungen sind nicht erforderlich. 
Die zu erstellenden Zufahrtsstiche umfassen jeweils eine Breite von 3,50 m. 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Es besteht keine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dies ist für 
die beabsichtigte Nutzung auch nicht erforderlich. 
 
 
 

5 IMMISSIONSSCHUTZ 

Schall-/ Schadstoffemissionen 

Die Anlage ist in Bezug auf anfallende Emissionen als geräuschlos zu bezeichnen. Es sind 
keine Kühlanlagen, Stellantriebe und der gleichen vorgesehen. Schadstoffemissionen sind 
gleichzeitig nicht zu erwarten. 

Blendwirkungen 

Es wird von keinen Blendwirkungen des geplanten Solarfeldes ausgegangen, da dessen 
Ausrichtung nach Süden erfolgt und der Siedlungsbereich sich östlich und südöstlich, in 
mindestens rund 170 m Entfernung, davon ausdehnt. Der Verkehr auf der südlich verlaufen-
den Kreisstraße LA 27 hat die Anlage entweder zur Linken oder zur Rechten, folglich keine 
frontale Blickrichtung zu dieser. 

Immissionen in Form von Staub, Steinschlag 

Der Änderungsbereich grenzt unmittelbar an landwirtschaftlich genutzte Flächen. Etwaige 
Schäden, ausgehend von der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung, müssen privatrechtlich 
geregelt werden. 
Die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen und die damit unter 
Umständen verbundenen zeitlich auftretenden Emissionen sind zu dulden. 
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6 VER- UND ENTSORGUNG 

6.1 Wasserversorgung 

Ein Anschluss an die zentrale Wasserversorgung wird für die beabsichtigte Nutzung nicht 
benötigt. 
 
 

6.2 Schmutzwasserbeseitigung 

Innerhalb der Anlage fallen keine Schmutzwässer an. Ein Anschluss an das öffentliche Ver-
sorgungsnetz, bzw. an eine private Schmutzwasseranlage ist daher nicht erforderlich. 
Die Reinigung der Module darf ausschließlich mit Wasser ohne Zusätze erfolgen. 
 
 

6.3 Niederschlagswasserbeseitigung 

Die Grundstücksentwässerung hat nach DIN 1986-100 in Verbindung mit DIN EN 752 und 
DIN EN 12056 zu erfolgen. 
Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderli-
che Maß beschränkt. 
Das anfallende Niederschlagswasser der kompletten Freiflächen sowie der Dachwässer der 
Übergabe-/ Wechselrichter-/ Trafostation / Batteriespeicher wird innerhalb des Planungsge-
bietes versickert und somit dezentral auf den privaten Grundstücksflächen dem Untergrund 
zurückgeführt. Das anfallende Niederschlagswasser ist nach den Vorgaben der NWFreiV vor 
Ort zu versickern. 
In Abhängigkeit der Einschätzungen der zuständigen, am Verfahren beteiligten Fachbehör-
den ist dies gegebenenfalls zu konkretisieren. Sollten hierfür Erfordernisse abzuleiten sein, 
gehen diese zu Lasten des Anlagenbetreibers. 
 
 

6.4 Grundwasser 

Detaillierte Aussagen über die Grundwasserverhältnisse können derzeit nicht getroffen wer-
den, da keine Berechnungen bzw. wasserwirtschaftlichen Nachweise vorliegen. Bauvorha-
ben sind gegen Schichtwasser zu sichern. 
Die Freilegung von Grundwasser ist beim Landratsamt Landshut, Abt. Wasserrecht umge-
hend anzuzeigen. Für eine ggf. erforderliche Bauwasserhaltung ist beim Landratsamt 
Landshut, Abt. Wasserrecht rechtzeitig eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 
Metalldächer aus Blei- / Zink- / Kupfer sind nicht zulässig, um etwaige diffuse Einträge dieser 
Schwermetalle in das Grundwasser zu vermeiden. 
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6.5 Hochwasser 

Überschwemmungsgebiete 

Nach dem UmweltAtlas Naturgefahren sind keine überschwemmungsgefährdeten Gebiete 
ausgewiesen. 

Wassersensible Bereiche 

Gemäß UmweltAtlas Naturgefahren wurde im Planungsgebiet ein Wassersensibler Bereich 
festgestellt. Ursächlich ist der Zweik irchener Graben, der den Planungsbereich im Süden 
begleitet. 
Wie im UmweltAtlas Naturgefahren zu erfahren, sind diese Gebiete durch den Einfluss von 
Wasser geprägt und werden anhand der Moore, Auen, Gleye und Kolluvien abgegrenzt. Hier 
kann es durch über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, Wasserabfluss in sonst trockenen 
Tälern oder hoch anstehendes Grundwasser zu Überschwemmungen und Überspülungen 
kommen. Im Unterschied zu den Hochwassergefahrenflächen kann bei diesen Flächen kein 
definiertes Risiko (Jährlichkeit des Abflusses) angegeben werden und es gibt keine rechtli-
chen Vorschriften wie Verbote und Nutzungsbeschränkungen im Sinne des Hochwasser-
schutzes. 
Die Wassersensiblen Bereiche werden auf der Grundlage der Übersichtsbodenkarte im 
Maßstab 1:25.000 erarbeitet. Diese Karten enthalten keine Grundstücksgrenzen. Die Betrof-
fenheit einzelner Grundstücke kann deshalb nicht abgelesen werden. 
Im Unterschied zu den Hochwassergefahrenflächen kann bei Wassersensiblen Bereichen 
kein definiertes Risiko (Jährlichkeit des Abflusses) angegeben werden und es gibt keine 
rechtlichen Vorschriften wie Verbote und Nutzungsbeschränkungen im Sinne des Hochwas-
serschutzes. Jedoch können Gefahren durch Starkregenereignisse und hohe Grundwasser-
stände auch abseits von Gewässern auftreten. Grundsätzlich muss daher überall mit diesen 
Gefahren gerechnet werden, auch wenn diese im UmweltAtlas Naturgefahren nicht flächen-
deckend abgebildet werden können. 

Einfluss des geplanten Vorhabens auf die Hochwassersituation und Starkregensituation 

Der Zweik irchener Graben besitzt im Planungsgebiet und auch in seinem Oberlauf keine Zu-
flüsse. Er ist permanent wasserführend. Sein Einzugsgebiet ist gering, es beginnt gemäß 
Verlauf der Höhenschichtlinien im Siedlungsbereich Zweikirchen, wo er mutmaßlich verrohrt 
ist. Der Abstand zwischen Einfriedung und Graben beträgt 10,00 m, zum Modulfeld des SO 
1 sind es weitere 3,00 m. Damit  wird die Einfriedung aufgrund des nach Norden anstei-
genden Geländes ca.  1,00 m über der Böschungsoberkante des Baches l iegen.  Im 
Ergebnis  is t  eine Überschwemmungsgefahr für die PV-Anlage auch bei Starkregene-
reignissen fak t isch auszuschließen und somit  al lenfal ls  als  äuß ers t  gering einzustu-
fen.  Nichtsdestotrotz muss bei Starkregenereignissen mit einer teilweisen Überflutung des 
Baufeldes im unteren Bereich gerechnet werden. 
Der Bach hat seinen Ursprung innerhalb der Ortschaft Zweikirchen. Zunächst ist er verrohrt, 
außerhalb des Siedlungsbereiches tritt er offen zutage. Nach ca. 300 m erreicht er das Pla-
nungsgebiet in Höhe der Kläranlage und begleitet es auf ca. 160 m Länge. Auf dieser Stre-
cke hat der Bach keinerlei Zuflüsse. Das Einzugsgebiet ist aufgrund der kurzen Lauflänge 
sehr klein und Siedlungsflächen überwiegen darin die Offenlandbereiche, so dass dieses 
nach Erhebungen der Gemeinde ca. 0,35 km² umfasst. 
Für das Planungsgebiet ist bei Starkregenereignissen/ Schneeschmelze auf Grund des ab-
fallenden Geländes wild abfließendes Oberflächenwasser nicht auszuschließen. Dieses darf 
nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Gegebenenfalls sind entsprechende 
Schutzvorkehrungen zu treffen. 
Verschlechterungen für Dritte, Nachbarn, Oberlieger oder Unterlieger können sich aus der 
Planung aus nachstehenden Gründen nicht ergeben. Im westlichen Bereich des Planungs-
gebietes ist im Gelände eine Senke auszumachen über die das Oberflächenwasser natürli-
cherweise von den umgebenden Hanglagen nach Süden zum Zweik irchener Graben hin ab-
fließen wird. Um dies in geordnete Bahnen zu lenken, wird oberhalb des Wirtschaftswegs ein 
begleitender Graben ausgehoben. In diesem wird sich überschüssiges Niederschlagswasser 
sammeln und im Weiteren einem Rückhaltebecken westlich der Kläranlage zugeführt. Über-
steigendes Niederschlagswasser gelangt schließlich in den Vorfluter, den Zweik irchner Gra-

ben. Bei extremen Niederschlagsereignissen ist ungeachtet der getroffenen Maßnahmen mit 
einem Überlaufen des Grabens zu rechnen. In diesem Fall wird es über den Wirtschaftsweg 
und das Solarfeld 1 hinweg in den Zweik irchener Graben fließen. Abflusshindernisse sind 
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keine vorhanden, da die Module allesamt aufgeständert sind. Es wird durch die Planung 
folglich auch keine Verschärfung einer Hochwassersituation eintreten. Im Gegenteil wird sich 
die geplante flächige Begrünung von Vorteil erweisen, da sie sich auf einen Wasserabfluss 
bremsend auswirkt. 

Gefahren für Leben und Gesundheit 

Wie vorstehend ausgeführt, kann bei Starkregenereignissen/ Schneeschmelze auf Grund 
des abfallenden Geländes wild abfließendes Oberflächenwasser nicht ausgeschlossen wer-
den. Hochwassergefahren durch Wildbäche oder Sturzfluten nach Starkregenereignissen 
treten meist kleinräumig, mit hohen Fließgeschwindigkeiten und großer Wucht bei geringer 
oder ohne Vorwarnzeit auf. Durch die zukünftige Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage 
sind keine Gefahrenpunkte zu erkennen, welche die Nutzung der Fläche selbst oder unmit-
telbar angrenzende Grundstücke beeinträchtigen könnten. Vielmehr ist auf Grund der vor-
handenen Planung sowie der Grundlagen im Wasserhaushaltsgesetz sichergestellt, dass 
keine potentielle Gefährdungslage vorliegt. 
Überschwemmungen bedeuten für den Einzelnen eine eher geringe Gefahr, da der Anstieg 
des Wassers bei ausreichender Hochwasservorhersage genügend Zeit lässt, in sichere Auf-
enthaltsräume auszuweichen oder Betroffene zu evakuieren. 
 
 

6.6 Energieversorgung 

Elektrizität 

Das Versorgungsnetz wird durch die 

Stadtwerke Landshut, Kundenzentrum, Altstadt 74, 84028 Landshut 

unterhalten. Das Planungsgebiet wird nicht von Freileitungen tangiert. 

Im Änderungsbereich befinden sich von der Bayernwerk AG betriebene Versorgungseinrich-
tungen. Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und 
links zur Trassenachse. Die Anbindung der geplanten Photovoltaikanlage bzw. Ermittlung des 
Einspeisepunktes in das Netz der Stromversorgung erfolgt nach den Regularien des Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes. Die Bayernwerk AG weist darauf hin, dass die Trassen unterirdi-
scher Versorgungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicher-
heit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher 
dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur 
Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einverneh-
men mit der Bayernwerk AG geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. Die Hinweise im 
"Merkblatt über Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", Ausgabe 2013 vom FGSV 
Verlag www.fgsv-verlag.de (FGSV-Nr. 939), bzw. die DVGW-Richtlinie GW125 sind zu be-
achten. Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzonenbereichen bzw. Schutzstreifen be-
stehenden Bau- und Bepflanzungsbeschränkung wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder Art der Bayernwerk AG rechtzeitig zur Stel-
lungnahme vorzulegen sind. Dies gilt insbesondere für Straßen- und Wegebaumaßnahmen, 
Ver- und Entsorgungsleitungen, Kiesabbau, Aufschüttungen, Freizeit- und Sportanlagen, 
Bade- und Fischgewässer und Aufforstungen. Das "Merkblatt zum Schutz der Verteilungsan-
lagen" sowie die "Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freilei-
tungen" sind zu beachten. 
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Hinweise: 

Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebietes ist das Versorgungsun-
ternehmen zu verständigen. Um Unfälle und Kabelschäden zu vermeiden, müssen die Kabeltrassen 
örtlich genau bestimmt und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden. Soweit 
Baumpflanzungen erfolgen, ist eine Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln freizuhal-
ten. Lässt sich dieser Abstand nicht einhalten, sind im Einvernehmen mit dem Energieträger geeignete 
Schutzmaßnahmen durchzuführen. Es geht hier nicht nur um die Verhinderung von Schäden durch 
Pflanzarbeiten, sondern auch um zu befürchtende Spätfolgen durch Bäume bzw. Baumwurzeln mit er-
schwertem Betrieb, Überwachung und Reparatur von unterirdischen Versorgungsanlagen. In jedem 
Fall ist ein Zusammenwirken der Beteiligten erforderlich. Pflanzungen von Sträuchern im Bereich von 
Erdkabeln sind nach Möglichkeit ebenfalls zu vermeiden. Bei Annäherungen ist eine Verständigung er-
forderlich, damit die Pflanztiefe sowie die Strauchart und deren Wurzelverhalten hinsichtlich der unter-
irdischen Versorgungsanlage überprüft werden kann. 

Das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, herausgegeben 
von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, ist zu beachten. Soweit erforderlich, 
sind notwendige Straßenbeleuchtungsmasten und Kabelverteilerschächte auf Privatgrund zu dulden. 

Aufmerksam gemacht wird weiterhin auf die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) für elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
(DGUV V3) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen, welche ebenfalls einzuhalten sind. 

Gas 

Das Planungsgebiet wird nicht von Gashochdruckleitungen berührt. 
 
 
 

6.7 Abfallentsorgung 

Die Abfallbeseitigung bzw. -verwertung ist über den Landkreis geregelt. 
Bei vorliegender Anlage fällt jedoch nutzungsbedingt kein Abfall an. 
 
 

6.8 Telekommunikation 

Deutsche Telekom AG 
Die Telekom Deutschland GmbH betreibt aktuell keine Telekommunikationslinien innerhalb 
des Änderungsbereichs. 
Eine Versorgung des Planungsbereiches mit Telekommunikationseinrichtungen ist bei vor-
liegender Planung nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. 
Gegebenenfalls ist dennoch die Anbindung an das Telekommunikationsnetz der Deutsche 
Telekom auf freiwilliger Basis und unter der Voraussetzung der Kostenerstattung durch den 
Vorhabenträger möglich. Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstim-
mung des Vorhabenträgers mit der Telekom erforderlich. 

Hinweis: 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanä-
le“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 – u. a. Abschnitte 3 
und 6 – zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung 
und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 
 
 
 

7 ALTLASTEN 

Altlast- bzw. Altlastverdachtsflächen innerhalb des Änderungsbereiches sind nach der-
zeitigem Kenntnisstand nicht bekannt. Dies besagt jedoch nicht, dass die Flächen frei von 
jeglichen Altlasten oder Bodenverunreinigungen sind. Sollten daher bei Aushubmaßarbeiten 
Verfüllungen mit Hinweisen auf schädliche Bodenveränderungen angetroffen werden, ist das 
Landratsamt Landshut, Sachgebiet Staatliches Abfallrecht zu benachrichtigen und die weite-
re Vorgehensweise abzustimmen. Verunreinigtes Aushubmaterial ist ordnungsgemäß gegen 
Nachweis zu entsorgen. 
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8 DENKMALSCHUTZ 

8.1 Bodendenkmäler 

Bodendenkmäler sind im Bereich der vorgesehenen Sondergebietsausweisung nicht be-
kannt. 
 
 

8.2 Baudenkmäler 

Im Änderungsbereich selbst sowie dessen unmittelbaren Umgriff sind keine Baudenkmäler 
registriert. 

 
 
 

9 BRANDSCHUTZ 

Für die Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung im Gel-
tungsbereich steht für den Brandschutz kein Hydrant in der näheren Umgebung zur Verfü-
gung. Der nächstgelegene Hydrant befindet sich auf der Flurstücksnummer 103 der Gemar-
kung Münchsdorf. Hier stehen rechnerisch 6,66 I/s mit einem Vordruck von mindestens 
1,5 bar sowie über mindestens 2 Stunden zur Verfügung. 

Auf die Satzungen des Zweckverbandes Wasserversorgung Isar-Vils wird bezüglich des 
Brandschutzes aus der öffentlichen Wasserversorgung hingewiesen. Reicht die ermittelte 
Löschwassermenge nicht aus und es wird eine Veränderung des bestehenden Rohrnetzes 
notwendig, sind die daraus entstehenden Kosten gemäß Verbandsatzung § 4 Absatz 7 von 
der Gemeinde zu tragen. 

Bezüglich des vorbeugenden baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind bei der Auf-
stellung von Bauleitplanungen die allgemeinen Bestimmungen gemäß den Vorschriften der 
DIN 14090 sowie der BayBO einzuhalten. Hierbei müssen ausreichende Aufstell- und Be-
wegungsflächen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst vorgesehen werden, die Zufahrt 
muss jederzeit gewährleistet sein. 

Insgesamt gesehen ist der abwehrende Brandschutz sowie die Bereitstellung der notwendi-
gen Löschwasserversorgungsanlagen entsprechend Art. 1 Abs. 1 und 2 des Bayerischen 
Feuerwehrgesetzes (BayFwG) sicherzustellen. 

Bezüglich des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes wird im vorliegenden Vorha-
ben auf gegebenenfalls besondere Anforderungen speziell für Photovoltaikanlagen hinge-
wiesen. Hierbei ist besonders DIN14095 zu beachten, ein entsprechender Feuerwehrplan 
vorzusehen. Dieser ist dem Kreisbrandrat zur Durchsicht und Freigabe vorzulegen. 

Im Falle der Bereitstellung einer gewaltlosen Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr kann am 
Zufahrtstor ein Feuerwehr-Schlüsseldepot Typ 1 vorgesehen werden. 

Hinsichtlich der erforderlichen Flächen für die Feuerwehr (Feuerwehrzufahrt / Aufstell- und 
Bewegungsflächen) sind entsprechend der Liste der Technischen Baubestimmungen (vgl. 
AIMBI Nr. 14/2013 lfd. Nr. 7.4) die Vorgaben der “Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ 
(Fassung 02/2007) einzuhalten. 

Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit im Schadensfall müssen am Zauntor deutlich und dau-
erhaft die Nennung und die Erreichbarkeit des Verantwortlichen für die technische Anlage 
angebracht sein. Dies ist auch der örtlichen Feuerwehr mitzuteilen. 

Hinweis: 

Die Belange des Brandschutzes gehen grundsätzlich zu Lasten des Vorhabenträgers. 
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10 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE 

10.1 Bestandsbeschreibung 

Naturraum 

Der Änderungsbereich liegt in der naturräumlichen Haupteinheit 060 Isar-Inn-Hügelland und 
darin wiederum in der Untereinheit 060 A Tertiärhügelland zwischen Isar und Inn. 

Geologie/ Boden 

Nach Aussagen des UmweltAtlas Boden handelt es sich am Standort im nördlichen Bereich 
um 8a Fast ausschließlich Braunerde aus Sandlehm bis Schluffton (Molasse, Lösslehm). Im 
mittleren und südlichen Bereich ist 50a Fast ausschließlich Braunerde aus Lehm über Lehm 
bis Tonschluff (Molasse, glimmerreich), verbreitet mit Hauptlage anzutreffen. Entlang des 
Zweik irchener Grabens und entlang des Waldrandes bis zum Wirtschaftsweg ist ein Streifen 
mit 76b Bodenkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettfüh-
rendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment) ausgebildet. 

Vegetationsbestand 

Geländebegehungen erfolgten im Februar 2020 und April 2021. Bei der Erstbegehung waren 
noch Rekultivierungsmaßnahmen im Gange. Bei der zweiten waren diese abgeschlossen 
und auf dem weitgehend nackten Boden zeigten sich erste Ruderalpflanzen. 

Eine Sekundärvegetation mit naturschutzfachlicher Bedeutung ist nicht ausgebildet. 
 
 

10.2 Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind Eingriffe in Natur und Landschaft entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben auszugleichen. 
Dieses Kompensationserfordernis ergibt sich aus der Überlagerung der Wertigkeit der be-
troffenen Grundflächen mit der Eingriffsschwere. Durch diese Überlagerungen ergeben sich 
Teilbereiche unterschiedlicher Beeinträchtigungsintensität, die jeweils flächenmäßig zu er-
mitteln sind und die weitere Berechnungsgrundlage darstellen. 
Der anzusetzende Kompensationsfaktor ergibt sich aus vorgegebenen Spannen, aus denen 
dieser in Abhängigkeit des Umfangs und der Qualität der am Eingriffsort durchgeführten 
Vermeidungsmaßnahmen für den vorliegenden Planungsfall bestimmt wird und bei Abschlä-
gen vom Höchstfaktor einer Begründung bedarf. 
Im vorliegenden Fall wird der erforderliche Kompensationsbedarf von 7.313 m2 für die aus-
zugleichenden Sondergebietsflächen von insgesamt 73.125 m² erforderlich. 
Die Beschreibung der Kompensationsflächen /-maßnahmen für unvermeidbare Eingriffe in 
Natur und Landschaft hinsichtlich der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung erfolgt detail-
liert auf der Ebene des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan “Frei-
flächenphotovoltaikanlage Zweikirchen“. 
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11 UMWELTPRÜFUNG 

11.1 Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB ein Umweltbericht erforderlich, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. 

Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes hängen von der jeweiligen Planungssi-
tuation ab und werden von der Kommune in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde 
festgelegt. 

Im vorliegenden Fall erfolgt die Erarbeitung des Umweltberichtes parallel zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes und Landschaftsplanes durch Deckblatt Nr. 22 der Gemeinde Tie-
fenbach und dient somit gleichzeitig als Planungsgrundlage für das laufende Bauleitplanver-
fahren. 

Hinsichtlich der darin gewonnenen Erkenntnisse wird auf den Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB zur Änderung des Flächennutzungsplanes und Landschaftsplanes durch Deck-
blatt Nr. 22 der Gemeinde Tiefenbach verwiesen, der den Verfahrensunterlagen beiliegt. 
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BAYERISCHES WASSERGESETZ [BayWG] vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66, BayRS 753-1-U), das zu-
letzt durch § 5 Abs. 18 des Gesetzes vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist 

GESETZ ZUM SCHUTZ UND ZUR PFLEGE DER DENKMÄLER [Bayerisches Denkmalschutzgesetz – 
BayDSchG] Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 2242-1-K) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 23. April 2021 
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BAYERISCHES FACHINFORMATIONSSYSTEM NATURSCHUTZ (FIN-WEB): 
https://www.lfu.bayern.de/natur/fis-natur 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN, FÜR LANDESENTWICKLUNG UND HEI-
MAT – LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM BAYERN (LEP): 
https://www.landesentwicklung-bayern.de/instrumente/landesentwicklungsprogramm/ 

BAYERNATLAS: http://geoportal.bayern.de/bayernatlas 

RAUMINFORMATIONSSYSTEM BAYERN: http://risby.bayern.de 

UMWELTATLAS BAYERN: https://www.umweltatlas.bayern.de 

REGIONALER PLANUNGSVERBAND LANDSHUT – REGIONALPLAN REGION LANDSHUT: 
http://www.region.landshut.org/plan 


